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6 Einschätzung der hydrochemischen Qualität der Einleitwäs-
ser 

6.1 Allgemeines 

Für die Freihaltung der Baugruben vom erfahrungsgemäß hoch anstehenden Grundwasser 

wird über Dränagen bzw. Pumpen Grundwasser im flurnahen, oberen Porengrundwasser-

stockwerk entnommen und über Pumpensümpfe und fliegende Rohrleitungen einer nahege-

legenen Einleitstelle zugeführt. 

Die Entnahme und Ableitung erfolgen ohne stoffliche Veränderung des Grundwassers. 

Die Einleitgewässer mit Ausnahme weniger Einleitstellen, die zur Aufnahme von Grundwasser 

aus benachbarten hydraulisch überlasteten Einleitungen dienen um die hydraulische Belas-

tung zu vermindern, wirken auch ohne die Einflüsse der Bauwasserhaltung im natürlichen Zu-

stand als Vorflut für diese Grundwässer. Eine qualitative Verschlechterung ist daher auszu-

schließen. Durch die Entnahme und das Ableiten über Rohrleitungen in die nahegelegene 

Vorflut entsteht nur eine zeitlich veränderte Abflusssituation. Hierbei sind keine qualitativ nach-

teiligen Einflüsse auf die Gewässer zu erwarten. 

Die Sicherstellung einer zulässigen und gewässerverträglichen hydrochemischen Einleitungs-

Qualität an den Einleitungsstellen wird im Rahmen der Ausführung durch folgende Maßnah-

men gewährleistet: 

 In der Ausführungsphase wird das Grundwasser vorlaufend zu Einleitungen je Einleitstelle 

beprobt. Es werden die bereits mitgeteilten oder im Zuge der Planfeststellung zusätzlich 

mitgeteilten Einleitungs-Grenzwerte berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wird auch 

ein Konzept zum Vorgehen mit den relevanten geogenen Inhaltsstoffen im Grundwasser 

vorgelegt. 

 Bei potenziellen Grenzwertüberschreitungen werden organisatorisch und bauvertraglich 

festgelegte, baubegleitende Aufbereitungsmaßnahmen vorgesehen, die einen zuverlässi-

gen Betrieb gewährleisten: 

 Reduzierung von Trübstoffen durch Absetzbecken, ggf. in Verbindung mit Sandfiltern. 

 Erhöhung des Sauerstoffgehalts durch Belüftungsmaßnahmen wenn erforderlich. 

 Im Hinblick auf die regional typischen geogenen Hintergrundbelastungen werden Anlagen 

zur Eisen-/Manganreduktion vorgesehen. 

 Bei besonderen Auffälligkeiten wird die Aufbereitung entsprechend erweitert/ ergänzt. Hier 

würden z. B. Aktivkohleanlagen bei Vorliegen einer organischen Belastung vorgesehen.  

Flächen zur Aufstellung und zum Betrieb der bedarfsweise einzusetzenden Aufbereitungsan-

lagen sowie zur Verlegung erforderlicher Schlauchleitungen sind als Teil der in den Planunter-

lagen dargestellten Baubedarfsflächen bereits vorgesehen.  
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Die in der folgenden Tab. 6-1 vorbehaltlich zusammengestellten Ergebnisse und Empfehlun-

gen beziehen sich auf die erstmalige Beprobung der Grundwassermessstellen. Die Beprobung 

des Grundwassers wird wiederholt, um die vorliegenden Auffälligkeiten zu bestätigen.  

Das Messstellennetz für NDS1 besteht derzeit aus sechs Messstellen für eine Gesamtstrecke 

von 32,2 km. Die Lage der Messstellen in der Gesamtstrecke ist nicht gleichmäßig verteilt. 

Daher ergeben sich z. T. längere Streckenabschnitte zwischen den Grundwassermessstellen. 

Im Zuge der Ausführung kann es gegebenenfalls sinnvoll sein, das Messstellennetz zu ver-

dichten. 

Detaillierte Analyseergebnisse sind dem Anhang H1.8 zu entnehmen. 

Tab. 6-1: Ergebnisse der erstmaligen Beprobung der Grundwassermessstellen im PFA-Abschnitt NDS1 

Land-

kreis 

Stationie-

rung 

Grund-

wasser-

körper 

Anzahl 

Mess-

stellen 

Über-

schrei-

tungen 

GFS 

Überschreitun-

gen geltender 

Einleitgrenz-

werte 

Beispielhafte 

Behandlungs-

maßnahmen 

Leer 

SL000_0-

000bisSL0

30_0+390 

Untere 

Ems Lo-

ckerge-

stein links 

6 

Chlorid, 

Schwer-

metalle, 

Arsen, 

PAK o. 

Naph. 

Emden/Leer: Ei-

sen, Sauerstoff 

Absetzbecken, 

Belüftungsmaß-

nahmen, Entei-

senung durch 

Oxidation und 

nachgeschalteter 

Filter 
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7 Auswirkungen auf die Umwelt und den Wasserhaushalt 

Die Grundwasserabsenkung erfolgt i. d. R. als Eingriff in das obere Porengrundwasserstock-

werk. Dieses Stockwerk wird durch eine Vielzahl von Gräben und kleinerer Gewässer mit Vor-

flutfunktion reguliert. Die Absenkung verursacht durch die lokal im Einflussbereich der Grund-

wasserhaltung versteilten Zustromgradienten und die entsprechend erhöhte 

Fließgeschwindigkeit eine zeitliche Verkürzung im Zustrom, die sich aber nur im beschränkten 

Grenzbereich des eigentlichen Baueingriffes auswirken kann. 

Im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisantrages findet eine quantitative Erhebung der 

für die Grundwasserabsenkung entnommenen und wiedereingeleiteter Wassermengen sowie 

eine überschlägige qualitative Bewertung der Grundwasserchemie statt. Die weitere Eingriffs-

bewertung für bauliche Maßnahmen im Verbreitungsgebiet torfhaltiger und sonstiger sensibler 

Bereiche ist der Unterlage J4 zu entnehmen. Die umweltfachliche Bewertung, insbesondere 

die Beurteilung der zu erwartenden Auswirkungen durch die Grundwasserentnahme und durch 

die Einleitung des geförderten Grundwassers in die Vorflut ist Teil des UVP-Berichtes (Unter-

lage F).  

Sofern durch die Bauwasserhaltung der in der Vergangenheit aufgetretene tiefste Grundwas-

serstand unterschritten wird, kann dies zu Auswirkungen auf Gebäude innerhalb der Reich-

weite der Absenktrichters führen. In diesem Fall können durch Auftriebsverlust höhere Auflast-

spannungen resultieren, die vorwiegend in bindigen Böden Setzungen auslösen können. 

Unter Berücksichtigung der relativ geringen Reichweiten der Absenktrichter und der vorwie-

gend sandigen, gering setzungsempfindlichen Untergrundbeschaffenheit in einem gründungs-

relevanten Tiefenniveau bis ca. 3 m unter GOK, ist diese Art einer nachteiligen Auswirkung 

zwar als gering zu bewerten. Aufgrund der allgemeinen Sorgfaltspflichten gem. § 5 WHG wer-

den die Auswirkungen aber dennoch im Zuge der Ausführungsplanung durch folgende geo-

technisch-fachgutachterliche Maßnahmen verifiziert: 

 Ermittlung einer potenziellen Betroffenheit von Gebäuden/Anlagen im Absenktrichter 

 Erhebung der Gebäude-Bestandssituation in Bezug auf Gründungsart und -tiefe 

 Klassifizierung der potenziellen Betroffenheit in Abhängigkeit der Gründungstiefe, der Un-

tergrundsituation und des tatsächlichen Absenkmaßes 

 Für den Fall einer Bestätigung einer potenzieller Betroffenheit: Abschätzung der zu erwar-

tenden Setzung bzw. Differenzsetzung und fachgutachterliche Bewertung des tatsächli-

chen Risikos für Gebäudeschäden 

 Konzeption einer Beweissicherung, im Bedarfsfall Planung von Maßnahmen zur Reduzie-

rung der Auswirkungen einer Absenkung 

Bei Beurteilung einer konkreten Gefährdung werden Minimierungsmaßnahmen wie z. B. Teil-

abspundungen innerhalb der Baubedarfsfläche veranlasst. 




